x Freie
¢ Hansestadt
Bremen

Unternehmen oder selbststandige Tatigkeit zur
Steuer anmelden

:
> 4
Wenn Sie ein Unternehmen griinden, sich an einem Unternehmen beteiligen oder sich
selbststandig machen, missen Sie das Finanzamt informieren.

Basisinformationen

Unternehmen und Selbststandige mussen sich in der Griindungsphase auch um die
Steuer kimmern.

Damit das Finanzamt Sie bei der Steuer richtig einordnen kann, benétigt es bestimmte
Informationen zu Ihrem Unternehmen oder |hrer selbststandigen Tatigkeit. Diese Angaben
sind im ,Fragebogen zur steuerlichen Erfassung“ zu machen.

Diesen Fragebogen miussen Sie innerhalb eines Monats ohne individuelle Aufforderung
durch Ihr ortliches Finanzamt mdglichst per Onlineverfahren tber das Onlinefinanzamt
,ELSTER" ausfillen und tbermitteln.

Das Finanzamt legt mithilfe dieses Fragebogens unter anderem fest,
o welche Art von Steuern Sie zahlen mussen,
o wann Sie zahlen mussen,
o wieviel Sie voraussichtlich zahlen missen.

Ihre Angaben im Fragebogen zur steuerlichen Erfassung bilden die Grundlage fur alle
Korrespondenz rund um Ihr Unternehmen oder lhre selbststandige Tatigkeit mit dem
Finanzamt.

Auch wenn Sie nebenberuflich tatig werden wollen, missen Sie den Fragebogen zur
steuerlichen Erfassung ausfullen.

Voraussetzungen

Sie nehmen eine
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> gewerbliche,
o selbststandige (freiberufliche) oder
o land- und forstwirtschaftliche Tatigkeit auf,

oder Sie griinden eine

o Korperschatft,

Kapitalgesellschaft
Personengesellschaft/-gemeinschaft oder einen
o Verein,

o

o

oder

> Sie beteiligen sich an einer Personengesellschaft/-gemeinschaft
o Sie betreiben Ihre Tatigkeit nicht nur als Liebhaberei (keine
Gewinnerzielungsabsicht).

Ablauf

Die steuerliche Anmeldung Ihres Unternehmens oder lhrer selbststéandigen Tatigkeit
sollten Sie moglichst online vornehmen.

Steuerliche Anmeldung online vornehmen:

o Melden Sie sich auf die Internetseite ,ELSTER- Ihr Online-Finanzamt” der deutschen
Steuerverwaltung mit Ihrem ELSTER-Benutzerkonto an.
= Hinweis: Verfligen Sie noch nicht Gber ein ELSTER-Benutzerkonto, miissen Sie
dieses zunéachst anlegen. Die Registrierung umfasst mehrere Schritte und kann
bis zu zwei Wochen in Anspruch nehmen. Das ELSTER-Benutzerkonto bendtigen
Sie ebenfalls fur die elektronische Ubermittlung Ihrer Steuererklarung.

o Wahlen Sie anschlie3end unter dem Reiter ,Formulare & Leistungen® die Option ,Alle
Formulare". Klicken Sie dann auf den fur Ihr Gewerbe oder lhre selbststandige
Tatigkeit relevanten Fragebogen zur steuerlichen Erfassung.

o Fdllen Sie das Online-Formular vollstéandig aus und laden Sie gegebenenfalls die
erforderlichen Unterlagen hoch. Senden Sie den Fragebogen ab.

o Das Finanzamt prift lhre Angaben und gegebenenfalls missen Sie Unterlagen
nachreichen.

Anschlie3end wird Ihnen Ihre Steuernummer schriftlich mitgeteilt.

Hinweis: Fur Vereine und Kapitalgesellschaften nach auslandischem Recht steht derzeit
noch kein Onlineverfahren zur Verfiigung.

In den Fallen, in denen das zustandige Finanzamt auf Antrag zur Vermeidung von
unbilligen Harten auf eine elektronische Ubermittlung verzichtet hat, stehen die
Papiervordrucke beim Finanzamt zur Verfigung.
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Bendétigte Unterlagen

o bei Vertretung: Empfangsvollmacht

o bei Steuerzahlung per Lastschrift: Ausgeftlltes SEPA-Mandat

o im Einzelfall weitere, im jeweiligen Fragebogen zur steuerlichen Erfassung, genannte
Unterlagen

Zustandige Stellen

- Finanzamt Bremen

+49 421 361 90909
Rudolf-Hilferding-Platz 1, 28195 Bremen
Website

office@fa-hb.bremen.de

- Finanzamt Bremerhaven

+49 471 596 99000

Rickmersstrale 90, 27568 Bremerhaven
Website

office@fa-bhv.bremen.de

Online Services

o Steuerliche Anmeldung online

Formulare

> Fragebogen zur steuerlichen Erfassung

Gebiihren | Kosten

gebuhrenfrei

Fristen & Bearbeitungsdauer

Welche Fristen sind zu beachten?

In der Regel innerhalb eines Monats, nachdem Sie die Tatigkeit aufgenommen haben.
Hinweis: In manchen Féllen gibt es andere Fristen, zum Beispiel bei Grindungen im
Ausland.
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https://www.service.bremen.de/der-senator-fuer-finanzen/finanzamt-bremen-9062
http://www.finanzen.bremen.de/steuern-734
mailto:office@fa-hb.bremen.de
https://www.service.bremen.de/der-senator-fuer-finanzen/finanzamt-bremerhaven-9060
http://www.finanzen.bremen.de/steuern-734
mailto:office@fa-bhv.bremen.de
https://www.elster.de/eportal/start
https://www.formulare-bfinv.de/

Wie lange dauert die Bearbeitung?

Die Bearbeitungszeit ist je nach zustandigem Finanzamt unterschiedlich.

Rechtsgrundlagen

o § 138 Abgabenordnung (AQ)

Weitere Informationen

o

Anleitung zum Fragebogen flir die steuerliche Erfassung (Einzelunternehmen)
Anleitung zum Fragebogen fir die steuerliche Erfassung bei Grindung einer
Kapitalgesellschaft/Genossenschaft

Anleitung zum Fragebogen fir die steuerliche Erfassung bei Beteiligung an einer
Personengesellschaft/-gemeinschaft

Behérdenwegweiser Finanzamtsuche

o

o

o

Aktualisiert am 30.04.2026
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https://www.gesetze-im-internet.de/ao_1977/__138.html
https://www.elster.de/eportal/helpGlobal?themaGlobal=help_fseeun_202201#c5902
https://www.elster.de/eportal/helpGlobal?themaGlobal=help_fsekapg_202201
https://www.elster.de/eportal/helpGlobal?themaGlobal=help_fsepersg_202201
https://www.bzst.de/DE/Service/Behoerdenwegweiser/Finanzamtsuche/GemFa/finanzamtsuche_node.html

	 Unternehmen oder selbstständige Tätigkeit zur Steuer anmelden 
	Basisinformationen
	Voraussetzungen

	Ablauf
	Benötigte Unterlagen
	Zuständige Stellen
	Finanzamt Bremen
	Finanzamt Bremerhaven

	Online Services
	Formulare
	Gebühren / Kosten
	Fristen & Bearbeitungsdauer
	Welche Fristen sind zu beachten?
	Wie lange dauert die Bearbeitung?

	Rechtsgrundlagen
	Weitere Informationen


